
Formalitäten

  

Schweizerinnen und Schweizer, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen, werden gerne als die Fünfte Schweiz bezeichnet. 
Gehören Sie ebenfalls bald dazu? Die Gründe für eine Auswanderung sind verschieden, die Hoffnung dabei ist die gleiche: 
Ein gelungener Start in der neuen Heimat. Worauf Sie bei einem Wegzug achten sollten und bei welchen Schritten wir eine 
frühzeitige Planung empfehlen, zeigt Ihnen nachfolgende Checkliste auf. 

 Aufenthaltsbewilligung / Einreisedokumente 
Erkundigen Sie sich frühzeitig bei der Botschaft oder beim Konsulat des entsprechenden Landes, welche Einreise- und Aufenthalts-
bewilligungen notwendig sind. Je nach Land benötigen Sie für eine Aufenthaltsbewilligung verschiedene Dokumente wie z. B.  
Pass, Identitätskarte, Passfotos, Strafregisterauszug, Arztzeugnis und Bankbelege. Die Unterlagen müssen unter Umständen über-
setzt und notariell beglaubigt werden.

   Impfungen 

  

Verschiedene Länder schreiben gewisse Impfungen vor. Informieren Sie sich daher bei einem Arzt, welche zusätzlichen  
Impfungen im neuen Domizilland benötigt werden und halten Sie diese im WHO-Impfzeugnis fest. 

 Abmeldung 
Wenn Sie für eine längere Zeit ins Ausland gehen und nicht in absehbarer Zeit in die Schweiz zurückkehren, müssen Sie  
sich bei Ihrer Gemeinde abmelden. Dies kann bereits bei einer Abwesenheit von drei oder zwölf Monaten erforderlich sein.

   Zoll 
Informieren Sie sich über die Zollbestimmungen für Hausrat, Haustiere und Fahrzeuge. Welche Fluggesellschaften befördern 
zu welchen Bedingungen Haustiere? Gibt es im Zielland Einfuhr- und Quarantänevorschriften? Mehr Informationen finden 
Sie auf der Webseite des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit. 
 Ausreise aus der Schweiz mit Privatwaren (admin.ch)

   Führerausweis 
Unter Umständen benötigen Sie für das Lenken eines Fahrzeugs im Ausland einen internationalen Führerausweis. Erkundigen 
Sie sich, ob Ihr Führerausweis auch im neuen Heimatland akzeptiert wird oder ob Sie ein zusätzliches Dokument benötigen. 
Das Strassenverkehrsamt in Ihrem Wohnkanton hilft Ihnen dabei weiter.

   Adressänderung mit Nachsendung 
Melden Sie Ihren Umzug der Schweizer Post und hinterlegen Sie Ihre neue Domiziladresse für Nachsendungen.

Versicherungen 
 

   Krankenkasse und Unfallversicherung 
 

  

Mit dem Wegzug ins Ausland entfällt das gesetzliche Obligatorium für Kranken- und Unfallversicherung. Informieren Sie sich 
über verschiedene Möglichkeiten bei Schweizer oder internationalen Krankenkassen. Beachten Sie, dass bei Schweizer Kran-
kenkassen die Verträge meist in der Schweiz unterzeichnet, werden müssen. 

 Privathaftpflichtversicherung 
Ohne festen Wohnsitz in der Schweiz erlischt die Gültigkeit der Haftpflichtversicherung. Nicht alle Länder bieten gleichwer-
tige private Haftpflichtversicherungen an.
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https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/information-private/reisen-und-einkaufen--freimengen-und-wertfreigrenze/ausfuhr-aus-der-schweiz/ausreise-aus-der-schweiz-mit-privatwaren.html


Finanzen

   Budget / Finanzplanung 
Mit der Auswanderung ändern sich unter Umständen ebenfalls die Lebenskosten. Berechnen Sie Ihr Startkapital grosszügig 
und erstellen Sie einen groben Finanzplan. Die nachstehenden Links können Sie dabei unterstützen: 
 zkb.ch › Private › Konten und Karten › Rechner und Hilfsmittel 
 Finanzplanung Budget: Einnahmen und Ausgaben im Überblick

   Bankverbindung 
Führt Ihre Bank Geschäftsbeziehungen mit Auslandschweizern, unabhängig vom Wohndomizil? Informieren Sie sich noch 
vor der Auswanderung über die Optionen und deren Konditionen. Beachten Sie zudem, dass teilweise Verträge in der 
Schweiz unterzeichnet werden müssen.  
 
Gerne stehen wir Ihnen für einen unverbindlichen Austausch zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

   Immobilien 
Besitzen Sie eine belehnte Liegenschaft in der Schweiz? Falls Sie die Hypothek weiterführen möchten, erkundigen Sie sich 
bei Ihrer Bank, ob dies möglich ist.

   Altersvorsorge (2. und 3. Säule) 

  

Als Auslandschweizerin oder Auslandschweizer können Sie bis auf wenige Ausnahmen nicht in die Schweizer Pensions- 
kasse  einzahlen. Ein Kapitalbezug bei der Pensionskasse ist nur unter gewissen Voraussetzungen möglich. Ebenfalls kön- 
nen Sie Ihr Guthaben aus der Säule 3a aufgrund der Auswanderung vorbeziehen. Ihre Versicherung kann Ihnen nur eine  
Lösung aufzeigen, solange Sie in der Schweiz angemeldet sind. Planen Sie frühzeitig und denken Sie an Ihre Altersvorsorge. 
 Stiftung Auffangeinrichtung BVG (aeis.ch) 

 Sozialversicherungen 

  

Gibt es in Ihrer neuen Heimat eine Sozialversicherung? Fragen Sie Ihre AHV-Ausgleichskasse, ob und wie Sie den Versicherungs-
schutz weiterführen können. 
 Informationsstelle AHV/IV (ahv-iv.ch) 

 Steuern 
Als Auslandschweizerin oder Auslandschweizer unterstehen Sie grundsätzlich den steuerrechtlichen Bestimmungen Ihres neuen 
Wohnlandes. Allerdings bleiben Sie in bestimmten Fällen in der Schweiz steuerpflichtig, zum Beispiel, wenn Sie eine  
Liegenschaft in der Schweiz besitzen. Ebenfalls führt die Schweiz mit verschiedenen Staaten ein Doppelbesteuerungsab-
kommen. Die ESTV steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. 
 Kontakt | ESTV (admin.ch)

 
 

Tipps 
– Rechnen Sie grosszügig: Insbesondere Bürokratie-Themen können kostspieliger werden als angenommen. 
 
– Bleiben Sie informiert, welche Herausforderungen die Bürgerinnen und Bürger in der neuen Heimat beschäftigen und inwiefern 

 
 
Sie das betreffen könnte. Notieren Sie sich ebenfalls die lokalen Ereignisse oder Feiertage, damit Sie leichter Anschluss finden. 
 

– Wenn Sie länger als 12 Monate im Ausland sind, beachten Sie allenfalls Ihre Militärpflicht und die aktuelle Regelung. 
 
– Informieren Sie sich über die AHV und die Möglichkeit weiterhin einzubezahlen, falls Sie vermeiden wollen, dass Sie im Pensions- 
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Weitere nützliche Informationen finden Sie auf der Seite des Eidgenössischen Departements für ausländische Angelegenheiten   
 EDA. 

alter eine reduzierte Rente erhalten. 
 

– Die Schweiz bleibt immer ein Stück Heimat? Um weiterhin an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen, müssen Sie nicht 
extra in die Schweiz einreisen. Reichen Sie bei der schweizerischen Vertretung ein Gesuch ein, damit Sie ins Stimmregister 
eingetragen werden und somit Ihr Stimmrecht ausüben können. 
 SwissCommunity : Gesuch zum Abstimmen 
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https://www.zkb.ch/de/private/konten-karten/rechner-hilfsmittel.html
https://www.zkb.ch/media/zkb/dokumente/sonstige/budgetvorlage.pdf
https://www.zkb.ch/de/lps/private/zahlen/auslandschweizer.html
https://web.aeis.ch/
https://www.ahv-iv.ch/de/
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/kontakt.html
https://www.swisscommunity.org/de/abstimmen-mitbestimmen/gesuch-zum-abstimmen
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/leben-im-ausland/auslandaufenthalt/auswandern.html
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